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3 Betriebssport ist versichert
Mitarbeiter sind beim Betriebssport
versichert, wenn bestimmte Voraus-
setzungen erfüllt werden

4 Powerschlaf
Auf der IAA informiert die BGF
über den Powerschlaf für unterwegs
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werden in 5 Kate-
gorien insgesamt
45.000 Euro Preis-
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Rasen und überhöhte Geschwindigkeit sind
nach wie vor die Unfallursache Nr.1 auf
Deutschlands Straßen. Unter dem Motto
„Raser kommen nicht an“ präsentieren
daher die gewerblichen Berufsgenossen-
schaften und der Deutsche Verkehrssi-
cherheitsrat e.V. (DVR) ihre gemeinsame
Verkehrssicherheitsaktion 2006.
Erstmalig gibt es eine interaktive
Audio-CD-ROM, die das Thema Ge-
schwindigkeit informativ und zugleich
unterhaltsam aufbereitet. Egal ob tech-
nisches Basiswissen über Bremsweg
und Reaktionszeit, die Erläuterung der
Risikofaktoren Nässe und Glätte oder
psychologische Hinweise: Die Soft-
ware bietet jede Menge Hintergrund-
informationen. Für die breite Öffent-

lichkeit haben die Verkehrsexperten außer-
dem unter www.raser-kommen-nicht-an.de
eine aktionsbegleitende Internetseite ent-
worfen. Natürlich gibt es auch dieses Jahr
wieder ein Gewinnspiel. Sie finden es 
in diesem SicherheitsPartner auf Seite 14 
und 15. BG/DVR

R A S E R  K O M M E N  N I C H T  A N

Jahresaktion mit Gewinnspiel gestartet

6 Besondere Anerkennungen
Die BGF stellt vor: Die Preisträger
der ersten fünf Sonderpreise zum
Ideen-
wett-
bewerb 

9 Hilfe für Pannenhelfer
Die aktualisierte Fassung der BGI
800 „Sicherungsmaßnahmen für
Pannen-/Unfallhilfe, Bergungs- und
Abschlepparbeiten“ liegt vor

GeistesblitzGeistesblitzGeistesblitz

AKTUELL

E U R O PA

Asbestkampagne
Am 1. September 2006 startet die Asbest-
kampagne der EU-Kommission. Mit einer
Schwerpunktaktion will die EU erheben,
inwieweit die Betriebe das seit 2005 euro-
paweit bestehende Asbestverbot umsetzen
und die Schutzvorschriften der Asbest-Richt-
linie einhalten. Die europäische Kampagne
wird von den Berufsgenossenschaften unter-
stützt. Im vergangenen Jahr starben allein in
Deutschland 1.540 Menschen an einer
asbestverursachten Berufskrankheit. Welt-
weit sind es laut Internationaler Arbeitsor-
ganisation ILO sogar bis zu 100.000 Opfer
jährlich. BGF/HVBG

PRÄVENTION

Bei der BGF ist eine neue Handlungshilfe
zur Durchführung der Gefährdungsermitt-
lung für Fahrschulen erschienen. Die DIN-
A4-Broschüre wurde auf das Gefährdungs-
profil von Fahrschulen abgestimmt und steht
als Download-Datei in der Rechtsgrundla-
gendatenbank unter www.bgf.de zur Verfü-
gung. Bestelladresse für die Druckfassung:

GSV GmbH, Postfach 500229, 22702
Hamburg, Fax: 040/39801040. Ein Faxab-
rufformular finden Sie auf Seite 16. Mit-
gliedsunternehmen der BGF erhalten bis zu
drei Exemplare kostenlos, jedes weitere
Exemplar kostet 5 Euro und für Nicht-Mit-
glieder jedes Exemplare 6 Euro jeweils zu-
züglich MwSt. und Versandkosten. BGF

N E U E  H A N D L U N G S H I L F E

Sicherheits-Check für Fahrschulen
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Fit im Sport – Fit im Job lautete der Titel
der BG-Tour 2006, die bis in den Sommer
hinein an insgesamt zehn Unfallkliniken
bundesweit Station machte. Im Mittel-
punkt der Veranstaltungen stand dabei die
Bedeutung des Sports für die Rehabilita-
tion. Mehrere tausend Besucher nutzten
die Gelegenheit, sich über den Behinder-
tensport zu informieren oder Sportarten
selber auszuprobieren. 
Daneben präsentierten die Kliniken ihre
Angebote der medizinischen Rehabilita-
tion vom Schwimmbad bis hin zu Physio-
therapie an modernsten Fitnessgeräten. Die
Berufsgenossenschaften mit ihren Be-
rufshelfern zeigten individuelle Möglich-
keiten, auch nach Unfall und mit Behin-

derung in das Berufsleben zurückzukeh-
ren und informierten über ihr Leistungs-
spektrum. Sportvorführungen und Schnup-
perkurse in zahlreichen Roll-
stuhl-Sportarten, wie Tanz,
Tischtennis, Rugby, Fechten und
Basketball, aber auch Bogen-
schießen, Tauchen, Schwim-
men, Badminton, Klettern und
Handbike zeigten nicht nur die
Bandbreite des Behinderten-
sports, sondern auch die Lei-
stungsfähigkeit der Behinder-
tensportler. Insbesondere die
eingeladenen Paralympics-
sportler begeisterten dabei das
Publikum. Ein buntes Büh-

nenprogramm mit Musik, Talks und Ge-
winnspielen sorgten an jeder Station für
zusätzliche Unterhaltung. BGF

B G - T O U R  2 0 0 6

Sport hat große Bedeutung für Reha

Betriebssport ist versichert

Sport zu treiben macht Spaß, fördert die
Gesundheit, baut Stress ab und stärkt das
Gemeinschaftsgefühl. Deshalb bieten
viele Unternehmen ihren Mitarbeitern die
Möglichkeit zum Betriebssport. Das An-
gebot reicht von Aerobic über Fußball bis
hin zu Mountainbiken. Dabei sind die Mit-
arbeiter in der Regel auch gesetzlich ver-
sichert. Allerdings müssen einige Krite-
rien erfüllt sein: So muss der Sport als
Ausgleich für die Belastungen am Ar-
beitsplatz dienen.
Der Betriebssport muss außerdem regel-
mäßig stattfinden. Es muss ein klarer or-
ganisatorischer Bezug zum Unternehmen
bestehen. Das ist beispielsweise der Fall,
wenn der Arbeitgeber den Raum zur Ver-
fügung stellt oder feste Zeiten vorgibt.
Auch müssen die Teilnehmer im Wesent-
lichen Beschäftigte des Betriebes sein.
Allerdings können sich dabei die Be-
triebssportgemeinschaften mehrerer Unter-
nehmen zu überbetrieblichen Sportgrup-
pen zusammenschließen.
Versichert sind die Mitarbeiter nicht nur
beim Betriebssport selbst, sondern auch
auf dem Weg dorthin und zurück nach
Hause oder zum Arbeitsplatz. Wichtig ist
jedoch, dass nicht sportliche Höchstleis-
tungen im Mittelpunkt stehen. Die Teil-
nahme an Wettkämpfen ist nicht versichert.

Tritt eine Betriebsmannschaft zum Beispiel
bei einem Fußballturnier an, so haben die
Spieler nach der aktuellen Rechtsprechung
des Bundessozialgerichts keinen gesetz-
lichen Unfallversicherungsschutz. Das gilt
auch dann, wenn die sportliche Betätigung
gemeinsam mit Betriebsangehörigen als
Freizeitgestaltung zu bewerten ist (z. B.
mehrtägige Skifreizeit). BGF

Rugbyspiel in
der BG-Klinik

Berlin-Marzahn.

KURZ NOTIERT

TA G U N G

Corporate Activity
Im Berufsgenossenschaftlichen Institut Arbeit
und Gesundheit (BGAG) in Dresden findet
zum zweiten Mal die Tagung „Unternehmen
in Bewegung - Sport, Gesundheit, Arbeit“
statt.Vom 6. bis 7.11. 2006 werden Konzep-
te vorgestellt und entwickelt, wie Corporate
Activity in Unternehmen integriert werden
kann. In Workshops und in einer Open Space
Veranstaltung haben Teilnehmer Gelegen-
heit, mit Fachleuten über einzelne Themen
und ihre Ideen zu diskutieren.Anfragen rich-
ten Sie bitte an Steve Maschik (Tel.: 0351
457-1916, E-Mail: steve.maschik@ hvbg.de).

R E F O R M B E S T R E B U N G E N  

Renten nicht betroffen  
Bestehende Unfallrenten sind von der ange-
kündigten Reform der gesetzlichen Unfall-
versicherung nicht betroffen. Darauf weisen
die Berufsgenossenschaften angesichts von
Medienberichten hin, die Regierung plane,
das Leistungsrecht der gesetzlichen Unfall-
versicherung zu ändern. Dem Willen von
Bund und Ländern zufolge sollen diese Ände-
rungen nach bisherigem Stand nur Versiche-
rungsfälle betreffen, die sich nach Inkraft-
treten der Reform ereignen.Wer also bereits
eine Unfallrente von seiner Berufsgenossen-
schaft bezieht, wird diese auch nach einer
Reform in gleicher Höhe weiter erhalten.
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Powernapping wirkt bei Müdigkeit

V om 21. - 28. September präsentiert
sich die BGF auf der IAA in Han-
nover. Inmitten von chromblitzen-

den Neufahrzeugen finden Sie am Stand
der BGF einen gebrauchten Anhänger und
zwei Ruhesessel. Hat die BGF nichts
Neues zu bieten? Oder ruht sie sich in den
Sesseln auf ihren Lorbeeren aus? Weit ge-
fehlt. Die BGF hat Neuigkeiten dabei: Das
Powernapping als Strategie gegen Müdig-
keit und einen präparierten Anhänger als
Demonstrationsobjekt für eine Gefähr-
dungsbeurteilung.

Thema Nr. 1: Powernapping
Wer als Fahrer unterwegs ist, kann immer
wieder in eine Situation geraten, in der er
am Steuer müde wird. Meistens gehen sol-
che Situationen glimpflich aus, aber leider
nicht immer. Kommt es dann zu einem Un-
fall, ist dieser in der Regel schwer. Hier hilft
nur: Runter vom Gas und eine Pause einle-
gen. Wenn Sie trotz starker Müdigkeit
weiterfahren, hat der Sekundenschlaf sonst
ein leichtes Spiel. Beschäftigungen zum
Wachhalten wie Fenster öffnen, Kaffee trin-
ken oder eine Zigarette rauchen helfen da
nicht. Der Körper holt sich den dringend be-
nötigten Schlaf – egal ob Sie auf der Auto-
bahn sind oder nicht. Müdigkeit kann durch
den Willen allein nicht bezwungen werden.
Eine gute Strategie gegen Müdigkeit ist das
Powernapping (Powerschlaf). Dieses ma-

ximal 20-minütige Nickerchen steigert
nachweislich die Leistungsfähigkeit. Neu-
gierig geworden? Kommen Sie bei uns am
Stand vorbei und informieren sich über das
„Nickerchen für mehr Sicherheit“, den 20-
minütigen Powerschlaf.

Thema Nr. 2: Gefährdungsbeurteilung
Ausgeschlafen sollten Sie auch dann sein,
wenn es um das zweite Thema am Messe-
stand der BGF geht. Ein Check-Point-Par-
cours lädt Sie ein, Ihr Wissen in Sachen Si-
cherheit zu testen: Nehmen Sie den präpa-
rierten Sattelauflieger unter die Lupe. An-
lass für den Parcours sind die verschlank-
ten Vorschriften, die den Arbeitsschutz zu-
nehmend prägen. Sie geben nicht mehr be-
stimmte Anforderungen an Arbeitsmittel

Auf der IAA präsentiert die BGF zwei Themen für aufgeweckte Messebesucher.

S O  E R R E I C H E N  S I E  D I E  B G F

Standort Anschrift
Hauptverwaltung Hamburg Tel.: 0 40/39 80 -0
Ottenser Hauptstraße 54 Fax: 0 40/39 80 -16 66
22765 Hamburg E-Mail: info@bgf.de

Bezirksverwaltung Hamburg Tel.: 0 40/39 80 -0
Ottenser Hauptstraße 54 Fax: 0 40/39 80 -26 99
22765 Hamburg E-Mail: bv-hbg@bgf.de

Bezirksverwaltung Hannover Tel.: 05 11/39 95 - 6
Walderseestraße 5/6 Fax: 05 11/39 95 - 700
30163 Hannover E-Mail: bv-han@bgf.de

Bezirksverwaltung Berlin Tel.: 0 30/2 59 97 - 0
Axel-Springer-Straße 52 Fax: 0 30/2 59 97 - 299
10969 Berlin E-Mail: bv-ber@bgf.de

Standort Anschrift
Bezirksverwaltung Dresden Tel.: 03 51/42 36 - 50
Hofmühlenstraße 4 Fax: 03 51/42 36 - 581
01187 Dresden E-Mail: bv-dre@bgf.de

Bezirksverwaltung Wuppertal Tel.: 02 02/38 95 - 0
Aue 96 Fax: 02 02/38 95 - 400
42103 Wuppertal E-Mail: bv-wup@bgf.de

Bezirksverwaltung Wiesbaden Tel.: 06 11/94 13 - 0
Wiesbadener Straße 70 Fax: 06 11/94 13 - 106
65197 Wiesbaden E-Mail: bv-wie@bgf.de

Bezirksverwaltung München Tel.: 0 89/6 23 02 - 0
Deisenhofener Straße 74 Fax: 0 89/6 23 02 - 100
81539 München E-Mail: bv-mue@bgf.de

und sicheres Verhalten vor. Der Unterneh-
mer sorgt eigenverantwortlich für den Si-
cherheitscheck in seinem Betrieb. Dazu
müssen Arbeitsmittel wie Maschinen und
Fahrzeuge, aber auch Arbeitsprozesse be-
trachtet werden, um Gefahrstellen zu er-
kennen und durch geeignete Maßnahmen
mögliche Arbeitsunfälle und Gesundheits-
gefahren zu verhindern. Mit anderen Wor-
ten, der Unternehmer muss eine Gefähr-
dungsbeurteilung vornehmen. Ihren Blick
für Sicherheitsmängel können Sie auf der
IAA exemplarisch testen. Die BGF hat einen
Anhänger mit Schwachstellen und Mängeln
präpariert und daraus einen Check-Point-
Parcours für Sie vorbereitet. Bantz

BESUCHERINFO

M E S S E S TA N D

Die BGF ist dabei
Die 6. IAA Nutzfahrzeuge findet statt vom
21. bis 28. September auf dem Messegelän-
de in Hannover. Der Messestand der BGF ist
in Halle 13, Stand B 10.
Auf dem Außengelände vor Halle 26 finden
Sie die BGF ebenfalls. Dort stehen der Über-
schlagsimulator und zwei Gurtschlitten für
Ihre Testfahrten bereit. Die BGF informiert
zu den Themen Ladungssicherung und
Angurten.
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Europäischen Statistiken zufolge liegt die Quote der Arbeitsunfälle bei Arbeit-
nehmern zwischen 18 und 24 Jahren um 50 Prozent höher als in allen anderen
Altersgruppen. 2004 verzeichneten die gewerblichen Berufsgenossenschaften
und die Unfallkassen 197.492 Arbeitsunfälle in der Altersgruppe unter 25 Jahre
– zu ihr gehören vorrangig Auszubildende und Berufsanfänger. Das entspricht
einem Fünftel aller in Deutschland gemeldeten Unfälle bei der Arbeit. Ein Grund
für das höhere Unfallaufkommen bei Berufseinsteigern ist die mangelnde Er-
fahrung. Präventionsexperten empfehlen, Auszubildende von Anfang an über Si-
cherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz aufzuklären, damit sich sicheres Ver-
halten bereits zu Beginn des Arbeitslebens einspielt. Gesetzlich ist der Arbeitge-
ber verpflichtet, neue Mitarbeiter über Gefahren am Arbeitsplatz zu unterrich-
ten. Erforderliche Schutzausrüstungen, zum Beispiel Schutzhandschuhe, muss
er kostenlos bereitstellen. 
In diesem Jahr widmet sich auch die Europäische Woche vom 23. bis 27. Oktober
dem Thema Berufseinsteiger. In Zusammenarbeit mit der Europäischen Agentur
für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz bieten die Unfallversi-
cherungsträger unter dem Titel „Starte sicher“ eine Reihe von Aktionen an, unter
anderem die Internet-Seite www.starte-sicher.de

J U N G E  M I TA R B E I T E R

www.starte-sicher.de

Arbeitsschutzpreis ausgelobt

Die gewerblichen Be-
rufsgenossenschaf-
ten haben den Deut-
schen Arbeitsschutz-
preis ins Leben geru-
fen, um positive Praxis-
beispiele betrieblicher
Prävention einer breiten Öffentlichkeit vor-
zustellen. Der Deutsche Arbeitsschutzpreis
wird für Maßnahmen zur Verhütung von
Unfällen bei der Arbeit und arbeitsbeding-
ten Gesundheitsgefahren einschließlich
Maßnahmen der menschengerechten Ge-
staltung der Arbeit in fünf Preiskategorien
ausgelobt:
a) Innovative Produkte/Verfahren
b) Sicherheitstechnik/Praxislösungen
c) Organisation/Motivation
d) Gesundheitsschutz/Ergonomie 
e) Unternehmenspreis für ganzheitliche

Arbeits- und Gesundheitsschutzlösun-
gen.

Zusätzlich wird ein Hauptpreisträger des
Deutschen Arbeitsschutzpreises ausge-
zeichnet. Insgesamt stehen 45.000 EUR als
Preisgelder zur Verfügung. Der Hauptpreis-
träger erhält 15.000 Euro, die Preisträger in
den Kategorien jeweils 5.000 Euro.
Zur Prämierung eingereicht werden kön-
nen bereits eingeführte betriebliche Initia-

tiven und Programme, besonders innovati-
ve Produkte, aber auch Präventionsansät-
ze, deren praktische Umsetzung noch nicht
erfolgt ist. Rein wissenschaftliche Arbei-
ten sind ausgenommen, da die Praxistaug-
lichkeit der Projekte und Produkte und
deren Übertragbarkeit auf andere Branchen
eine besondere Bedeutung für die Auswahl
zum Deutschen Arbeitsschutzpreis haben
soll.
Bewerbungen für die Kategorien b) bis e)
müssen bei der BGF eingereicht werden.
Ihre Ansprechpartnerin bei der BGF ist Re-
nate Bantz, E-Mail: rbantz@bgf.de. Be-
werbungen für die Kategorie „Innovative
Produkte/Verfahren” können  direkt beim
Berufsgenossenschaftlichen Institut für Ar-
beitsschutz, Ina Neitzner, Alte Heerstr. 111,
53754 Sankt Augustin eingereicht werden.
Spätester Einsendeschluss bei der BGF ist
der 31.10.2006. Einsendeschluss für die
Kategorie „Innovative Produkte/Verfah-
ren” ist der 30.11.2006. BGF/HVBG

NEU IM INTERNET

B G - P R Ü F Z E R T

Prüfzeichen-Vergleich 
Was bedeutet die CE-Kennzeichnung? Wann
darf ein Produkt ein GS-Zeichen tragen? Ant-
worten auf diese Fragen gibt das jetzt aktua-
lisierte Infoblatt „Vergleich von CE-Kenn-
zeichnung und Prüfzeichen” des berufsge-
nossenschaftlichen Prüf- und Zertifizierungs-
systems. Es steht im Internet unter http://
www.hvbg.de/code.php?link=2210712 als
PDF-Dokument zur Verfügung.

Ö K O T E S T

Gehörstöpsel
ÖKOTEST hat 22 Ohrstöpsel für den Haus-
und Industriegebrauch auf bedenkliche und
gesundheitsgefährdende Inhaltsstoffe unter-
suchen lassen. Im Vergleich zu den Tests von
2002 kommen jetzt deutlich mehr Stöpsel
ohne Schadstoffe aus. Drei Ohrstöpsel
schneiden mit dem schlechtesten Testurteil
„ungenügend“ ab (www.oekotest.de).

B G I  7 2 0

Hubarbeitsbühnen
Die neue BGI 720 „Sicherer Umgang mit
fahrbaren Hubarbeitsbühnen” soll helfen,
fahrbare Hubarbeitsbühnen sicher zu war-
ten, zu prüfen und zu betreiben. Die BGI 720
steht unter  www.vmbg.de als PDF-Down-
load zur Verfügung.
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Der Ideenwettbewerb der BGF ist noch nicht beendet. Es waren
so viele gute Ideen dabei, dass die BGF elf Anerkennungspreise
für besonderes Engagement und besondere Ideen verlieh. Wir
stellen Ihnen die ersten fünf Preisträger vor.

Besondere

Beheizte Haltegriffe am  Abfallsammelfahrzeug 

Heizung inklusive
Das Sommerwetter lässt uns beim Thema „kalte Hände” etwas
schmunzeln. Aber nicht mehr lange. Wer ständig Wind und Wetter
ausgesetzt ist, wird schon bald wieder froh sein über jede Wärme-
quelle. Dazu gehören auch viele Abfallwerker, die bei jedem Wetter
arbeiten.
Aus einem Mitgliedsbetrieb der Entsorgungsbranche, der Karl
Meyer Umweltdienste GmbH in Wischhafen, kamen gleich meh-
rere Vorschläge zum diesjährigen Geistesblitz-Ideenwettbewerb
„Gesund und Sicher”. Dank eines betrieblichen Vorschlagswe-
sens haben bei der Karl Meyer GmbH die Vorschläge der Mitar-
beiter nicht nur eine Chance entwickelt zu werden, sondern kön-
nen auch leicht in die Tat umgesetzt werden.
So auch der Vorschlag, der aus den von Ulrich Minners einge-
reichten Ideen von der Jury für einen Anerkennungspreis ausge-
wählt wurde. Bei dem Vorschlag geht es um die Griffstangen, die
normalerweise an den Abfallsammelfahrzeugen in der kalten
Jahreszeit kalt und oft auch nass sind, so dass man leicht
abrutscht. Der prämierte Vorschlag: Die Griffstangen werden
erwärmt. Dadurch trocknen sie schneller, es kommt nicht zu Eis-
bildung und die Griffigkeit bleibt erhalten. Fazit: Mit geringem
Aufwand wird die Unfallgefahr gesenkt.

Im Mai überreichte der Hauptgeschäftsführer der BGF, Heino W. Saier,  in Osnabrück
die Hautpreise des Ideenwettbewerbs „Geistesblitz: Gesund und Sicher 2006”. Die
dort ausgezeichneten Ideen zeigten, dass schon kleine Veränderungen große Wir-

kung erzielen können. Und sie kosten nicht nur Geld, sondern können auch wirtschaft-
lich interessant sein.Über die Verleihung der Hauptpreise haben wir berichtet. 
Heute stellen wir Ihnen weitere gute Ideen vor. Sie schafften es zwar nicht auf die vor-
deren Plätze im Wettbewerb, aber die Ideen sind herausragend oder zeugen von außer-
gewöhnlichem Engagement. Die Jury entschied deshalb, insgesamt elf Sonderpreise zu
vergeben. Die zuständigen Technischen Aufsichtsbeamten der jeweiligen Mitgliedsbe-
triebe übernahmen es in den vergangenen Wochen, die Anerkennungspreise zu überrei-
chen. Das ist ein guter Abschluss für den diesjährigen Ideenwettbewerb und wir stellen
Ihnen die Gewinner der Anerkennungspreise in dieser und in der nächsten Ausgabe des
SicherheitsPartners vor.

Bernd Scheider von der BGF überreicht
den Sonderpreis an Werkstattleiter
Helmut Schmidt und Geschäftsführer
Norbert Meyer (von li.).

Geistesbl
itz

Geistesbl
itz

Geistesbl
itz
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Anerkennungen
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Konsequente Basis-Schulung für neue Mitarbeiter

Sicher von Anfang an
Die AFT Altmann Fahrzeugtransporte GmbH in Wolnzach hatte die
Idee, ein Basis-Seminar für neue Mitarbeiter zu entwickeln. Mit diesem
Seminar werden alle neu eingestellten Mitarbeiter zu Beginn ihrer
Tätigkeit geschult und so in die verschiedenen Problemfelder des Fah-
reralltags eingeführt. Ziel ist es, den neuen Mitarbeitern von Anfang
an ein Gespür für bestimmte Problemfelder und unfallträchtige Situ-
ationen zu vermitteln und sie in die Lage zu versetzen, Strategien zur
Beherrschung dieser Problemfelder zu entwickeln. Die Mitarbeiter
lernen so vom ersten Arbeitstag an, dass gutes Arbeiten sicheres
Arbeiten ist.
Auch wenn die Idee nicht neu ist – der Jury imponierte die konse-
quente Umsetzung in die Praxis und entschied, Franz Plankl,
Geschäftsführer der AFT Altmann Fahrzeugtransporte, mit einem Aner-
kennungspreis auszuzeichnen.

Systematischer Arbeitsschutz in einem mittelständischen
Unternehmen der Transportwirtschaft

Sicher mit System
Managementsysteme für den Arbeitsschutz f indet man be-
reits in vielen Unternehmen.  Albert Schuck aus Stock-
stadt hat deshalb auch kein neues Arbeitsschutzsystem er-
funden. Aber er hat bei der Albert Schuck GmbH ein Sys-
tem erarbeitet, in dem die Aufgaben eindeutig verteilt und
die Verantwortlichkeiten festgeschrieben sind. Sys-
tematisch wurden von ihm die Vorschriften ermittelt, die
bei der Ausführung bestimmter Vorgänge einzuhalten sind,
er hat den Unterweisungsbedarf und die Durchführung
dieser Unterweisungen registriert.
Damit zeigt Albert Schuck, dass Arbeitsschutz-Manage-
mentsysteme auch in Transportunternehmen realisiert und
umgesetzt werden können. Er leistet damit einen Beitrag
für die Verbesserung der Arbeitssicherheit in seinem
Unternehmen und macht gleichzeitig all denen Mut, die
die Umsetzung entsprechender Systeme bisher für zu auf-
wändig oder kompliziert hielten, um es in einem mittel-
ständischen Unternehmen einzuführen. Dieser Beitrag war
der Jury ebenfalls einen Anerkennungspreis wert.

Geistesbl
itz

Geistesbl
itz

Geistesbl
itz

GeistesblitzGeistesblitzGeistesblitz

Geschäftsführer Franz Plankl (li.) mit der  Anerkennungsurkunde,
die Josef Frauenrath von der BGF überreichte.

Thomas Künzer (BGF, Mitte) und zwei Preisträger mit dem Namen Albert
Schuck: links der Junior-, rechts der Seniorchef.
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Gut gesicherte Montagearbeiten auf dem Jumbo

Ein Sattel für Elefanten
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten auf dem gewölbten  Rumpf von Verkehrsflug-
zeugen gehören zu den unvermeidlichen Arbeiten mit hohem Unfallrisiko. Wirksame
Schutzmaßnahmen können hier nur schwer getroffen werden. Für kurzzeitige Arbeiten

können Mitarbeiter zwar mit Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) gegen
Absturz gesichert werden, es steht aber nicht immer ein geeigneter An-
schlagpunkt zur Verfügung, um diese PSA anzubringen. Für umfangreichere
Arbeiten müssen deshalb ergänzend zu den bereits bestehenden Dockanla-
gen Gerüste aufgebaut werden. Das ist mit hohem Zeit- und Kapitalaufwand
verbunden. 
Hier hatte Bernhard Dowé von der Lufthansa Basis (Lufthansa-Ingenieur-
büro LEOS) in Frankfurt eine gute Idee. Er entwickelte eine Montageplatt-
form, die ohne Stützen direkt auf der Oberseite des Flugzeugrumpfes auf-
gesetzt wird und bei Montagearbeiten für Sicherheit sorgt. Da das System
unter anderen für Arbeiten an der Boeing 747 – dem Jumbo – gedacht ist,
wurde die Plattform liebevoll Elefantensattel getauft.
Mit dem Elefantensattel wird die Sicherheit bei Arbeiten am Rumpf deut-
lich verbessert und die Arbeitsabläufe vereinfachen sich durch die gesicherte

Bewegungsfreiheit erheblich. Aber nicht nur das. Das Mehr an Arbeitssicherheit spart
auch Geld. Schon nach einem zweimaligen Einsatz der Montageplattform hätten sich
die Investitionen amortisiert, war aus dem Unternehmen zu hören.

Problemloser Aufstieg für Gehbehinderte in alle Flugzeugtypen 

Die Raupe Porti
Werner Losch von der Losch Airport Service GmbH in Stuttgart hat zusammen
mit seinem Bruder Max ein Transportsystem entwickelt, das es gehbehinderten
Personen möglich macht, bei kleinen wie bei großen Flugzeugen problemlos an
Bord zu kommen.
Bislang werden behinderte Menschen meist auf der rechten Seite des Flugzeugs
mit Spezialfahrzeugen angehoben. Mit dem so genannten Porti haben die schwä-
bischen Tüftler ein kleines Raupenfahrzeug konstruiert, das einen Menschen im
Fluggastrollstuhl aufnehmen und über eine normale Treppe auf der linken Seite
ins Flugzeug befördern kann.
In Kombination mit einem kleinen Transportfahrzeug kann das Porti auf dem
Flughafen schnell transportiert und ohne großen Aufwand eingesetzt werden.
Immerhin sind bis zu 10 Prozent der Fluggäste behindert oder in ihrer Mobi-
lität eingeschränkt. Das Porti bietet aber nicht nur gehbehinderten und mobili-
tätseingeschränkten Personen eine Erleichterung, sondern auch dem Personal.
Flugzeuge sind leider nicht so gebaut, dass Personen ergonomisch problemlos ins
Flugzeug getragen werden können. Für beide Seiten ist der anstrengende manuel-
le Transport deshalb oft mit einem Gefühl der Angst verbunden, dass hoffent-
lich nichts passiert und niemand stürzt. Mit dem Porti wird das Flugpersonal ent-
lastet und gleichzeitig wird vermieden, dass Menschen im Rollstuhl sich als Last
empfinden. Die Preisträger nahmen den Preis gern entgegen und reichten das
Preisgeld gleich weiter an den Verein „Aktive Behinderte Stuttgart e.V.“.
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Werner Lösch (o. li.) mit der Anerkennungsurkunde, die Wolfgang Laske 
(BGF, re.) ihm am Flughafen Stuttgart überreicht. Über das Preisgeld freut sich

„Testfahrer” Johann Kreiler (Foto u.) vom Verein „Aktive Behinderte Stuttgart”.

Heiner Heese von der BGF überreicht den
Preis an Bernhard Dowé. Erfreut zeigte sich
auch Sabine Grünepütt, Leiterin  Arbeitssi-
cherheit Süddeutschland der Lufthansa.
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Besondere Anerkennungen



Gesund und sicher BGF

ABSICHERUNG

N I C H T  Z U G E L A S S E N

Faltdreiecke und 
Faltleitkegel

Vom Kauf von Faltdreiecken und
Faltleitkegeln wird dringend abge-
raten. Lassen Sie sich nicht dadurch
irritieren, dass diese Artikel in Kata-
logen mit dem Hinweis „nach BGI
800” beworben werden. Auf Falt-
dreiecke trifft das nicht mehr zu, auf
Faltleitkegel hat das nie zugetrof-
fen! Die Bundesanstalt für Straßen-
wesen hat beide Absicherungen
nicht zugelassen.
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W er sich im Verkehrsraum aufhält,
lebt gefährlich. Das Unfallge-
schehen in diesem Bereich war

für die BGF Anlass, vor einigen Jahren mit
einem Kreis von Experten aus der Branche
und mit Behörden- und Verbandsvertretern
die BG-Information „Sicherungsmaßnah-
men bei Pannen-/Unfallhilfe, Bergungs-
und Abschlepparbeiten“ (BGI 800) zu er-
arbeiten. In dieser Schrift wurden die er-
forderlichen Maßnahmen zur Absicherung
der Einsatzorte im Gefahrbereich des flie-
ßenden Verkehrs zusammengefasst. Die
BGI 800 unterstützt außerdem Abschlepp-
und Pannenhilfsdienst-Unternehmer bei
der Durchführung der vorgeschriebenen
Gefährdungsbeurteilung.
Änderungen der Straßenverkehrs-Ordnung
(StVO), Neuerungen beim Absicherungs-
material und zwischenzeitlich aus der An-
wendung der BGI gewonnene Erkenntnisse
machten nun eine Aktualisierung dieser
Schrift notwendig.

Was ist neu in der BGI 800?
� Durch eine von der BGF initiierte Än-
derung der Straßenverkehrs-Ordnung ist
seit Anfang 2006 eine seit vielen Jahren ge-
übte und bewährte Praxis endlich auch for-
mal legalisiert worden – und zwar der Ein-
satz von Leitkegeln durch das Einsatzper-
sonal der betreffenden Fahrzeuge. Der neue
§ 45 Abs. 7a StVO lautet:
„Die Besatzung von Fahrzeugen, die im
Pannenhilfsdienst, bei Bergungsarbeiten
und bei der Vorbereitung von Abschlepp-
maßnahmen eingesetzt wird, darf bei Ge-
fahr im Verzug zur Eigensicherung, zur Ab-
sicherung des havarierten Fahrzeugs und
zur Sicherung des übrigen Verkehrs an der
Pannenstelle Leitkegel (Zeichen 610) auf-
stellen.“

� Die Erwähnung des Faltdreiecks als
Absicherungsmaterial wurde aus der BGI
herausgenommen, da dafür bisher haupt-
sächlich wegen unzureichender Standsi-
cherheit keine Zulassung durch die Bundes-
anstalt für Straßenwesen (BASt) erlangt
werden konnte.
� Das in der BGI genannte Absiche-
rungsmaterial wurde um transportable
Warnschwellen (Bild) ergänzt, die zusätz-
lich zur üblichen Absicherung mit Warn-
dreiecken, Leitkegeln und Warnleuchten
eingesetzt werden können. Für die Warn-
schwellen muss ein Prüfzeugnis der BASt
vorliegen. Ihr Einsatz ist derzeit nur auf
nicht befahrenen Seitenstreifen, nicht je-
doch auf Fahrbahnen zulässig. 
� Das Anbringen von Sicherheitskenn-
zeichnung (weiß-rot-weiße Warnmarkie-
rung) wird für alle Einsatzfahrzeuge  emp-
fohlen, zusätzlich zur  Ausrüstung mit Kon-
turmarkierung.

Hilfe für Pannenhelfer
Für Pannenhelfer ist die Absicherung bei der Arbeit extrem wichtig. Dabei hilft die neue BGI 800.

Schulungsangebot der BGF
Der Personenschutz ist immer der wichtigs-
te Grundsatz für Arbeiten an der Einsatz-
stelle. Schwere, oft durch mangelhafte Ab-
sicherung mitverursachte Unfälle auf den
Seitenstreifen der Autobahnen zeigen, wie
überlebenswichtig eine Schulung der Pan-
nenhelfer und deren Vorbereitung auf ihren
oft sehr gefährlichen Einsatz ist. Die BGF
bietet deshalb nach wie vor BGI-800-Schu-
lungen an. Bei Bedarf und ausreichender
Teilnehmerzahl können auch Inhouse-Schu-
lungen durchgeführt werden. Näheres er-
fahren Sie beim Technischen Aufsichts-
dienst der für Ihr Unternehmen zuständi-
gen Bezirksverwaltung.

Wieland Kirk
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BG-INFORMATION 800

Ort:Autobahn zweispurig mit Standstreifen.
Das Pannenfahrzeug steht auf dem Stand-
streifen, der Arbeitsraum ragt nicht in den
rechten Fahrstreifen. Wichtig: Polizei ver-
ständigen!

Vorschlag für die Absicherung
einer Einsatzstelle

ca. 20 m

Räder nach rechts
einschlagen

0 m

ca. 50 m

ca.100 m

ca.150 m

ca. 200 m

B E S T E L L A D R E S S E

Die aktualisierte Fassung der BGI 800 mit Stand Juli 2006 ist ab sofort erhältlich! Mitgliedsbe-
triebe der BGF erhalten drei Exemplare kostenfrei. Jedes weitere Exemplar kostet 1 Euro plus
MwSt. und Versandkosten. Bestellung: Sie erhalten die Broschüre über den Medienversand im
Internet, per Faxabruf mit dem Vordruck auf Seite 16 oder über den Medienversand der BGF: GSV
GmbH, Postfach 500229, 22702 Hamburg.

5,0 m
5,0 m

Für die ersten 
5 Leitkegel
Größe 750 mm
verwenden

{

W
arnschw

ellen

Arbeitsraum
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B ei Baumusterprüfungen von Heckla-
der-Abfallsammelfahrzeugen durch
die Prüf- und Zertifizierungsstelle

des bei der BGF angesiedelten Fachaus-
schusses Verkehr stellt sich immer wieder
die Frage nach der Gestaltung der Mitfah-
rerstandplätze im Heckbereich der Fahr-
zeuge. Hersteller versuchen, kompakte
Fahrzeugabmessungen bei maximalem
Sammelvolumen und gleichzeitig hoher
Flexibilität zu realisieren – auch im Hin-
blick auf die Art der verwendbaren Abfall-
sammelbehälter. Vor allem wenn die Funk-
tionalität der Schüttung dazu geeignet sein
soll, nahezu jeden Behältertyp entleeren zu
können, lässt sich dies jedoch nicht immer
mit den Sicherheitsanforderungen an die
Trittbretter in Einklang bringen. 

Es ist klar, dass für eine sichere Mitfahrt
auf dem Trittbrett ausreichend Standraum
zur Verfügung stehen muss. In der Praxis
wird es hier jedoch häufig sehr eng. Es ent-
brennt ein Kampf um jeden Zentimeter.
Wenn man bedenkt, dass ein üblicher 1,1-
Meter-Abfallsammelbehälter eine Auf-
nahmebreite über die Zapfen von 1370 mm

aufweist und für die Tritte insgesamt 900
mm benötigt werden, wird klar, hier wird
es knapp. Bei einer regulären Fahrzeug-
breite von ca. 2500 mm verbleiben ledig-
lich 230 mm für die Hubmechanik. Bei
schmalen Fahrzeugaufbauten von 2350 mm
Breite, die häufig für den Einsatz in engen
Straßen eingesetzt werden, kann die Min-
deststandfläche nur erreicht werden, wenn
das Trittbrett um 90 Grad gedreht wird.

Damit bei besetztem Trittbrett nicht
schneller als 30 km/h oder gar rückwärts
gefahren wird, bauen Hersteller entspre-
chend der Normanforderungen schon seit
Jahren so genannte Trittbrettüberwa-
chungseinrichtungen ein. Steht jemand auf
dem Trittbrett, ist das Rückwärtsfahren
nicht möglich. Einem Fehlverhalten wird
damit technisch vorgebeugt.

Die  Pflicht des Fahrers
Das Erreichen einer hohen Arbeitssi-

cherheit kann nicht allein die Aufgabe der
Hersteller sein. Die besten Sicherheitsein-
richtungen nützen nichts, wenn sie der Be-
diener manipuliert. Hier sind alle Betei-

ligten in der Pflicht. Gelegentlich ist Fah-
rern nicht klar, welche Verantwortung sie
für das Ladepersonal tragen. Da werden
zum Beispiel Kamera-Monitor-Systeme
einfach ausgeschaltet, frei nach dem Motto:
„Wenn ich nicht sehe, was die Lader wäh-
rend der Mitfahrt auf dem Trittbrett veran-
stalten, kann ich nicht dafür verantwortlich
gemacht werden.“ Das ist falsch: Stellt der
Fahrer eine Manipulation der Sicherheits-
schaltung fest, darf er dies nicht dulden.
Das Fahrzeug darf erst wieder eingesetzt
werden, nachdem die Manipulation besei-
tigt wurde.

Kampf um
Zentimeter
Es geht um den sicheren Stand für Abfallwerker auf den Tritt-
brettern von Abfallsammelfahrzeugen. Dafür wird viel getan 
– und bei den Sicherheitseinrichtungen zu viel manipuliert.

EUROPÄISCHE NORM

H E C K L A D E R

Anforderungen an 
Trittbretter
Die derzeit gültige Europäische Norm für
Hecklader-Abfallsammelfahrzeuge EN 1501-
1:1998 + A1:2004 stellt klare Anforderun-
gen  
• Breite der Trittbretter 450 mm,Trittbretttie-

fe 350 mm
• Anordnung innerhalb der Fahrzeugbreite

(kein seitliches Herausstehen über die Fahr-
zeugkontur)

• Freiraum von 2 m über dem Trittbrett als
Standraum für die mitfahrende Person (in
diesen Raum dürfen keine Aufbauteile hin-
einragen)

• Anbringen von zwei Handgriffen für jeden 
Standplatz mit einem horizontalen Min-
destabstand von 275 mm

Für eine sichere Mitfahrt benötigt der Abfallwerker ausreichend Standraum auf dem Trittbrett.
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Entsorga-Enteco

Bild oben: So nicht! Hier wurde die Trittbrett-
steuerung durch Begrenzen des Schaltweges
manipuliert.

Bild links: Das Trittbrett ist nicht vollständig
innerhalb der Fahrzeugbreite angeordnet und
der horizontale Abstand der Handgriffe zu
gering.

Die Verantwortung des Betreibers
Sicherheitsgerechtes Verhalten kommt

nicht von allein. Der Unternehmer muss
seine Mitarbeiter regelmäßig unterweisen.
Dazu gehört auch die Kontrolle: Wie ist das
Sicherheitsverhalten – auch außerhalb des
Betriebsgeländes? Werden die Sicherheits-
maßnahmen eingehalten und die Fahrzeu-
ge bestimmungsgemäß eingesetzt? Werden
Sicherheitseinrichtungen  manipuliert? 

Tatsächlich macht es keinen Sinn, dass
Hersteller ihre Sicherheitstechnik laufend
verbessern, wenn anschließend versucht
wird, diese Einrichtungen zu manipulieren.

Vom 24. bis 27. Ok-
tober 2006 findet die
Entsorga-Enteco auf
dem Messegelände in
Köln statt. Zum Ange-
bot der Internatio-
nalen Fachmesse für
Abfallwirtschaft und Umwelttechnik zählt
auch Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz.
Die BGF wird auf der Messe dabei sein und
Sie sind herzlich eingeladen, den Messestand
der BGF zu besuchen. Unsere Fachleute ste-
hen in Halle 08 Stand D 059 für Fragen und
Auskünfte zur Verfügung. Mit dabei ist dies-
mal auch der Überschlagsimulator der BGF,
um auf die Notwendigkeit des Angurtens
hinzuweisen. Auch im Bereich der Abfall-
sammlung und -entsorgung ereignen sich
immer wieder schwere Unfälle, die deutlich
glimpflicher ausgehen könnten, wenn die
Fahrer angeschnallt gewesen wären.
Die BGF beteiligt sich auch am Rahmenpro-
gramm der Messe. Für Dienstag, den 24. Sep-
tember von 14.00 bis 16.30 Uhr hat sie
gemeinsam mit dem Bundesverband der
Deutschen Entsorgungswirtschaft (BDE) eine
Fachtagung zum Thema „Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz in der Umweltindu-
strie” vorbereitet. Die Referenten werden
unter anderem zu den Themen Arbeitsschutz
und Prävention, Gesundheitsschutz bei
Sammlung und Transport von Abfällen, Per-
sönliche Schutzausrüstungen beim Umgang
mit Wertstoffen, Hautschutz, Lärmschutz und
Ladungssicherung informieren. Ort der Fach-
tagung ist der Rheinsaal, Sektion 1-2, im CC-
Nord der Kölnmesse.

Infos zur Messe und zum Rahmenprogramm:
www.entsorga-enteco.de 

Schon heute sind die Anforderungen an die
Zuverlässigkeit der Trittbrett-Überwa-
chungs-Einrichtungen sehr hoch. Der dafür
erforderliche technische Aufwand schlägt
sich auch im Anschaffungspreis nieder, er-
fordert mehr Zeit für den System-Check
und erhöht die Zahl der Störungsquellen.
Spätestens dann wird die Klage laut, dass
die Technik „unnötig“ kompliziert ist. Des-
halb: Sorgen Sie dafür, dass jeder Zenti-
meter Sicherheit tatsächlich auch genutzt
wird.
Hermann Haase und Heinz-

Peter Hennecke

H I N T E R G R U N D

Der aktuelle Entwurf zur Überarbeitung der
Europäische Norm für Hecklader-Abfallsam-
melfahrzeuge (EN 1501-1:1998) sieht für
Hecklader Tritte von 350 mm Breite und 450
mm Tiefe vor. Dies ist aus Sicht der Prüf- und
Zertifizierungsstelle allerdings kritisch zu
betrachten. Bei einer Breite von 350 mm
dürfte für den Abfallwerker nur noch wenig
Platz bleiben. Gerade während der Kurven-
fahrt ist eine ausreichend breite Stützbasis
für die Füße unverzichtbar, um den auftre-
tenden Fliehkräften entgegen wirken zu

können. Leider sieht der Norm-Entwurf nicht
vor, dass die Handgriffe so geändert werden,
dass die Person quer zur Fahrtrichtung stehen
kann. Davon abgesehen darf grundsätzlich nicht
außer Acht geraten, dass die genannten 450
mm bereits einen Kompromiss im sicherheits-
technischen Sinne darstellen.
Nach europäischen Grundnormen wird zum Bei-
spiel ein Mindestsicherheitsabstand von 500 mm
gefordert, um zu vermeiden, dass Personen
gequetscht werden. Aus diesem Grund soll im
neuen Normentwurf eine bevorzugte Breite für
den Freiraum von 550 mm gefordert werden,
sofern dies bei den gegebenen Fahrzeug- und
Schüttungsabmessungen realisiert werden kann.

Einige EU-Mitgliedsstaaten vertreten allerdings
vehement die Meinung, dass das Ladeperso-
nal grundsätzlich nicht auf Trittbrettern mit-
fahren darf und in der Norm ein derartiger
Standplatz ausdrücklich verboten werden soll-
te. So ist der Anbau von Trittbrettern in England
nicht zulässig. In Österreich sind Trittbretter an
Fahrzeugen zwar erlaubt, dürfen aber nicht
benutzt werden. Das ist unverständlich, denn
die Arbeitsbelastung der Abfallwerker wird
durch die Mitfahrmöglichkeit auf dem Trittbrett
erheblich reduziert: Sie sparen dadurch am Tag
nicht nur einige Kilometer Fußweg, sondern
auch das teilweise mühsame und unfallträch-
tige Ein- und Aussteigen an der Fahrerkabine.

Europäische Norm wird 
überarbeitet

So nicht!So nicht!
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D er Gesetzgeber schreibt den ge-
werblichen Berufsgenossenschaf-
ten im Sozialgesetzbuch Sieben

(SGB VII) vor, unter Berücksichtigung der
anzuzeigenden Versicherungsfälle auf den
Beitrag Zuschläge aufzuerlegen oder Nach-
lässe zu bewilligen. Das Nähere kann die
Satzung der jeweiligen Berufsgenossen-
schaft bestimmen. Ziel dieser Vorschrift ist
es, Unternehmern finanzielle Anreize zur
Unfallverhütung in ihren Unternehmen zu
geben.

Das kombinierte Nachlass-/ Zuschlags-
verfahren der BGF

Die Vertreterversammlung der BGF be-
schloss 1999, ein kombiniertes Nachlass/-
Zuschlagsverfahren einzuführen. Das Ver-
fahren trat am 1. Januar 2000 in Kraft. Da-
nach erhalten Unternehmen, die der BGF
mindestens drei volle Jahre angehören,
einen Nachlass von 5 Prozent auf den Um-
lagebeitrag. Voraussetzung:  In den Unter-
nehmen sind im
betreffenden Um-
lagejahr keine an-
zeigepflichtigen
und erstmals ent-
schädigten Ar-

beitsunfälle vorgekommen. Anzeigepflich-
tig sind Unfälle, durch die Versicherte ge-
tötet oder so verletzt werden, dass sie mehr
als drei Tage arbeitsunfähig sind (der Un-
falltag wird nicht mitgerechnet). Bagatell-
unfälle bleiben also unberücksichtigt. Als
entschädigt im Sinne der Satzungsregelung
gelten Unfälle, für die innerhalb des Um-
lagejahres von der BGF erstmals Verletz-
tenrente, Hinterbliebenenrente, Sterbegeld
oder Gesamtvergütung gezahlt worden ist.

Aber auch Unternehmen, in denen Ar-
beitsunfälle eingetreten sind, können einen
Nachlass auf den Umlagebeitrag erhalten.
Neben der Mindestzugehörigkeit von 3 Jah-
ren muss die Eigenunfallbelastung des
Unternehmens mindestens 10 Prozent unter
der durchschnittlichen Unfallbelastung aller
Mitgliedsunternehmen der BGF liegen. Die
Eigenunfallbelastung errechnet sich aus
dem Verhältnis der Belastungseinheiten (s.
Schaubild) zum Umlagebeitrag des Unter-
nehmens. Die durchschnittliche Unfallbe-

lastung aller Mitglieds-
unternehmen ergibt
sich aus dem Verhältnis
der Summe aller Un-
fallbelastungseinheiten
zum Umlagesoll.

Senken Sie
Ihren Beitrag
Unfallverhütung lohnt sich: Dafür sorgt das Beitragsaus-

gleichsverfahren der BGF.

Es gibt 5 % Nachlass, wenn
Ihre Unfallbelastung 10 %

unter dem Durchschnitt liegt  

B E L A S T U N G S E I N H E I T E N

Die BGF bewertet Arbeitsunfälle ihrer Schwere nach mit folgenden
Belastungseinheiten:

Je anzeigepflichtigen Unfall = 1 Belastungseinheit
zuzüglich je entschädigten Unfall = 5 Belastungseinheiten
zuzüglich je tödlichen Unfall = 10 Belastungseinheiten
Höchstzahl je Unfall = 16 Belastungseinheiten

Die Belastungseinheiten werden jeweils in dem Umlagejahr be-
rücksichtigt, in dem der Unfall angezeigt bzw. entschädigt oder in dem
der Tod als Unfallfolge festgestellt oder anerkannt worden ist.



Mitgliederinformation BGF

Der rechnerische Nachlass von 5 Prozent
des Umlagebeitrages wird bei gering bela-
steten Unternehmen schrittweise reduziert,
und zwar um 110,- s je anzeigepflichtigen
Arbeitsunfall und 550,- s je entschädig-
ten Arbeitsunfall. 

Unternehmen, deren Eigenunfallbelas-
tung die durchschnittliche Unfallbelastung
aller Mitgliedsunternehmen nicht um min-
destens 10 Prozent unterschreitet, erhalten

K O N T O S TA N D

Sobald die BGF von einem anzeigepflichti-
gen Unfall in einem Mitgliedsunternehmen
erfährt, wird die Information datentech-
nisch erfasst. Mit der Erfassung ist auto-
matisch der Versand eines Informations-
schreibens an das Unternehmen verbun-
den.Als Unternehmer erfahren Sie auf diese
Weise, dass die BGF den Unfall gespeichert
hat und im Beitragsausgleichsverfahren in
der nächsten Beitragsumlage berücksichti-
gen wird.
Treffen die Angaben, die die BGF erhalten
hat, nicht zu, werden die Daten selbstver-
ständlich korrigiert. Ansprechpartner sind
in diesem Fall die Mitarbeiter/innen in den
Bezirksverwaltungen der BGF. Welche
Bezirksverwaltung für Sie zuständig ist, geht
aus dem Anschreiben hervor.
Handelt es sich nach Ihrer Auffassung zum
Beispiel um einen Unfall auf Grund höhe-
rer Gewalt oder Fremdverschulden, sollten

Sie Ihre Unterlagen, die dies belegen, mög-
lichst schnell an die Bezirksverwaltung sen-
den. Ist die Sachlage klar, werden die Korrek-
turen bereits vor der nächsten Beitragsumlage
erfasst und der Unfall wird gar nicht erst im
Beitragsausgleichsverfahren berücksichtigt.
Das Informationsschreiben über den bei der
BGF registrierten Unfall hat noch einen wei-
teren Vorteil. Sie als Unternehmer sind über
die Unfallsituation in Ihrem Betrieb immer auf
dem neuesten Stand und können ihre Prä-
ventionsarbeit überprüfen.
Mit dem Beitragsbescheid für das abgelau-
fene Umlagejahr erhalten Sie eine Liste aller
registrierten Unfälle. Natürlich nur dann,
wenn Unfälle im Beitragsausgleichsverfah-
ren zu berücksichtigen waren. Auf diese
Weise können Sie erneut prüfen, ob die BGF
von den richtigen Informationen ausgegan-
gen ist. Sollte dies nicht der Fall gewesen
sein, sind auch jetzt noch Korrekturen mög-
lich. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte
möglichst umgehend unter Angabe Ihrer Mit-
gliedsnummer an die Mitgliederabteilung der
BGF in Hamburg.

Über jeden Unfall
wird informiert

PRÄVENTION

TA D

Wir beraten Sie gern!
Die Verantwortung für Sicherheit und
Gesundheitsschutz tragen Sie als Unterneh-
mer. Es liegt also in Ihren Händen, durch Prä-
ventionsarbeit die Unfallzahlen in Ihrem
Betrieb zu reduzieren und damit den Beitrag
zu senken.Wenn Sie Fragen zur Unfallverhü-
tung oder Beratungsbedarf haben, wenden
Sie sich bitte an unseren Technischen Auf-
sichtsdienst (TAD) in der für Ihren Betrieb
zuständigen Bezirksverwaltung.Wir beraten
und unterstützen Sie gern.
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keinen Beitragsnachlass. Zuschläge auf den
Umlagebeitrag sind in Höhe von 110,- s
je anzeigepflichtigen Arbeitsunfall und
550,- s je entschädigten Arbeitsunfall zu
zahlen. Der Gesamtzuschlag eines Unter-
nehmens darf jedoch 50 Prozent seines
Umlagebeitrages nicht überschreiten. Zu-
schlagspflichtig sind die unfallbelasteten
Unternehmen unabhängig davon, ob sie
einen Beitragsnachlass erhalten.

Ausnahme bei Wegeunfällen und Berufs-
krankheiten

Unfälle, die die Versicherten auf dem
Weg zur Arbeit oder von der Arbeit nach
Hause erleiden, werden im Beitragsaus-
gleichsverfahren nicht berücksichtigt, weil
Unternehmer keinen unmittelbaren Ein-
fluss auf diese Unfälle haben. Anders ist es
bei Unfällen auf Betriebswegen, das heißt,
auf Wegen der Versicherten, die im direk-
ten Zusammenhang mit der beruflichen Tä-
tigkeit stehen. Hier hat der Unternehmer
ein Weisungsrecht gegenüber seinen Ar-
beitnehmern. Unfälle auf Betriebswegen
sind daher im Beitragsausgleichsverfahren
zu berücksichtigen.

Berufskrankheiten haben oft eine lange
Entstehungsphase. Selbst wenn eine Be-
rufskrankheit durch schädigende Einwir-
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kungen aus dem aktuellen Beschäfti-
gungsverhältnis mit verursacht wurde, kann
der Beginn der schädigenden Einwirkun-
gen weit in der Vergangenheit liegen. Un-
zureichende Arbeitsschutzmaßnahmen in
früheren Beschäftigungsverhältnissen kön-
nen dem jetzigen Arbeitgeber im Bei-
tragsausgleichsverfahren nicht angelastet
werden.

Unfälle auf Grund höherer Gewalt und
durch Fremdverschulden

Die Satzungsregelung der BGF sieht vor,
dass auf Antrag des Unternehmers Unfäl-
le auf Grund höherer Gewalt und durch
Fremdverschulden vom Beitragsaus-

gleichsverfahren ausgenommen werden
können. Von „höherer Gewalt” wird aus-
gegangen, wenn die Unfallursache von
außen einwirkte und außergewöhnlich war.
Und zwar so, dass es nicht vorhersehbar
war, der Unternehmer nicht damit rechnen
brauchte und das Ereignis bei größter Sorg-
falt mit wirtschaftlich erträglichen Mitteln
nicht abwendbar gewesen wäre.

Fremdverschulden im Sinne der Sat-
zungsregelung der BGF bedeutet, dass der
Unfall durch  alleiniges Verschulden nicht
zum Unternehmen gehörender Personen ver-
ursacht worden sein muss. Es ist Pflicht des
Unternehmers, höhere Gewalt und Fremd-
verschulden bei Unfällen nachzuweisen.



>>>>>B G / D V R - S c h w e r p u n k t a k t i o n

Informationen zur Aktion unter www.raser-kommen-nicht-an.de

Raser kommen nicht an.

Welcher Straßentyp fordert die meisten Verkehrsopfer?

>>
Wenn es um die Geschwindigkeit geht, dann
spielt uns unsere Wahrnehmung einen Streich.
So wird das eigene Tempo eher unterschätzt,
das vorbei fahrender Fahrzeuge hingegen über-
schätzt. Woran liegt das? 
Unser Geschwindigkeitssinn ist auf niedriges
Tempo ausgelegt, da wir von Natur aus Fußgän-
ger sind. Alles was über etwa 30 km/h hinaus-
geht, überfordert unsere Wahrnehmung. So ori-
entieren wir uns an anderen Wahrnehmungen,
wie der Gaspedalstellung,Vibration, den Motor-
geräuschen und dem Tempo fremder Fahrzeuge.
Verkehrspsychologen ordnen dieses Phänomen
in den Bereich der „Wahrnehmung in einem Be-
zugssystem“ ein. Beim Fahren bezieht man sich
bei der Geschwindigkeitswahl auf bestimmte Ein-
drücke der Fahrumwelt. So kommt es, dass wir

auf einer breiten,mehrspurigen Straße ohne we-
sentliche Seitenbebauung zu höheren Geschwin-
digkeiten neigen. Mit oft fatalen Folgen, denn
Landstraßen fordern die meisten Verkehrsopfer
und nicht angepasste Geschwindigkeit ist dabei
die Unfallursache Nummer eins. Besonders kri-
tisch wird es,wenn Bäume am Straßenrand wach-
sen. In einer Allee werden die Bäume beim Ab-
kommen von der Fahrbahn zu einer geschlosse-
nen Wand. Ein Hindurchsteuern ist schon bei ge-
ringeren Geschwindigkeiten nicht mehr möglich.
Ein hohes Risiko besteht selbst dann, wenn nur
vereinzelt Bäume am Straßenrand stehen. Hin-
zu kommen in Herbst- und Wintermonaten
schlechte Sichtverhältnisse, Nebel, glitschiges
Laub auf der Straße und Glättegefahr.

Frage 1: Wahrnehmung von Geschwindigkeiten 
Geschwindigkeit – das unterschätzte Risiko

So können Sie teilnehmen:
Nennen Sie das Lösungswort, Ihren
Namen und Ihre Adresse sowie den
Namen Ihrer Firma. IhreEinsendung
ist nur gültig, wenn Sie auch Ihre Be-
rufsgenossenschaft und Firma nen-
nen. Senden Sie uns eine Postkarte an:
Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V.
Postfach 4445, 53244 Bonn
oder nutzen Sie das E-Mail-Formular
im Internet unter 
www.raser-kommen-nicht-an.de
Teilnahme-Bedingungen: Damit die Gewinner be-
nachrichtigt werden können, ist die gültige Postan-
schrift des Teilnehmers erforderlich. Eine Barauszah-
lung von Sachpreisen ist ausgeschlossen. Der Teil-
nehmer erklärt sich für den Fall eines Gewinnes da-
mit einverstanden, dass sein Name veröffentlicht
wird. Der Gewinner wird durch uns schriftlich be-
nachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsendeschluss:
31.12.2006

Großes Gewinnspiel

19 8 2



1. Preis
Kinoerlebnis für Zuhause 
Sony-Home-Entertainment-
Anlage
bestehend aus einem 32" LCD-TV - 
HD ready, einem HDD/DVD-Rekorder
mit 160 GB Festplatte und ein Heim-
kino-Surround-System mit 1000 Watt
5.1 Lautsprecher-System

2. Preis
Ein Wochenende zum
Verwöhnen im Center Parc
4 Personen erleben ein Wochenende
(Freitag - Montag) in einem VIP-Bun-
galow Apartment mit eigener Sauna
& Solarium in einem 5 Birdie Center
Parc in Deutschland, Belgien oder den
Niederlanden, mit All Inclusive Paket.

3. Preis
Fotografieren wie die Profis
NIKON Spiegelreflex-Digital-
Kamera
6,1 Mio Pixel, AF-S DX Nikkor 18-55 mm/
3.5-5.6G ED, AF-S DX Nikkor 55-200 mm/
4-5.6G ED, USB-Kabel, Akkuladegerät,
Software-CD (PictureProject) und wei-
terem Zubehör

4. - 10. Preis
Der ideale Begleiter für 
unterwegs: Apple iPod nano 
2 GB black
mit iPod Dock-Connector, Ohrhörer und
iTunes-CD

11. - 100. Preis
Fit duch das ganze Jahr:
Polar FS1 Dark Blue 
Herzfrequenz-Messgerät
Extra große Anzeige der EKG-genauen
aktuellen und durchschnittlichen Herz-
frequenz sowie derTrainingszeit · Manu-
ell einstellbare Zielzone mit Alarm · Ab-
rufbareTrainingseinheit · Integrierte Uhr

(Abbildungen ähnlich ·  Eine Barauszahlung
von Sachpreisen ist ausgeschlossen)

-

>>

>>

Frage 2: Interview mit dem Verkehrspsychologen Dr. Hartmut Kerwien
Was ist eigentlich die Motivation für zu schnelles Fahren?
Nun, eine hauptsächliche Motivation zum „Zu-Schnell-Fah-
ren“ besteht darin, aufgrund von Zeitproblemen einfach
dennoch pünktlich ankommen zu wollen. Andere Motive

für zu schnelles Fahren oder für schnelles Fahren haben
mit der eigentlichen Fahraufgabe nichts zu tun. Hier wä-
re beispielsweise einfach der Spaß oder das Spaß-haben-
wollen, zu nennen.

Was ist die Hauptmotivation für zu schnelles Fahren?

Frage 3: Interview mit Jürgen Bente (Projektleiter Sicherheitsprogramm, DVR)
Wie kann ich denn überprüfen, ob ich mit der richtigen Ge-
schwindigkeit unterwegs bin. Gibt es da Faustregeln?
Es gibt solche Faustregeln, die, glaube ich, jeder schon mal
gehört hat. Es gibt so eine Regel, dass man sagt, der Ab-
stand zum Vorausfahrenden sollte etwa zwei Sekunden be-
tragen. Das heißt, man wählt sich ein Objekt neben der
Fahrbahn und zählt dann selber für sich „einundzwanzig,

zweiundzwanzig“ und sollte dann an diesem Punkt sein.
Die zweite Regel lautet: Der Abstand sollte etwa halber 
Tacho sein. Halber Tacho heißt: Wenn ich eine Geschwin-
digkeit fahre von 100 km pro Stunde, muss ich einen Ab-
stand von 50 Metern halten. Bei 100 kann man es relativ
leicht überprüfen, weil die Leitpfosten im Regelfall im Ab-
stand von 50 Metern stehen.

Welche Faustregel gilt, wenn ich überprüfen will, dass ich genügend Abstand zu meinem
Vordermann halte?

>> Frage 5: Interview mit Dr. Hans-Joachim Wolff (Vorsitzender des Vorstandes HVBG)
Stichwort Prävention: Die Berufsgenossenschaften leisten
seit vielen, vielen Jahren auch ihren Beitrag in Sachen Prä-
vention und im Bereich Verkehrssicherheit.Welcher Beitrag
ist das? 
Vom Gesetz her sind die Berufsgenossenschaften aufgefor-
dert, Unfälle zu vermeiden. Und wenn – wie ich vorhin ge-
sagt habe – die Verkehrsunfälle einen hohen Anteil an den
Gesamtunfällen einnehmen, müssen wir uns auch präven-
tiv darum kümmern. Wie erreichen wir das? Da ist zum ei-

nen der DVR mit seinem großen Netzwerk. Hier sitzen Ex-
perten aus allen Bereichen, mit denen auch alle Berufsge-
nossenschaften intensiv zusammen arbeiten. Die nachweis-
lich rückgängigen Unfallzahlen sind eindeutig auf die Arbeit
des DVR und damit auf die Mithilfe der Berufsgenossenschaf-
ten zurückzuführen. Aber der Erfolg hat ja bekanntlich vie-
le Väter: Daher haben sicherlich auch die Automobiltechni-
ker geholfen, unsere Unfallkliniken, unsere Hubschrauber,
die die Menschen immer schnell versorgen können.

Wer leistet seit vielen Jahren einen großen Beitrag in Sachen Prävention und Verkehrs-
sicherheit?

>> Frage 4: Interview mit Prof. Dr. med Peter Sefrin (Notfallmediziner)
Kann man sein Reaktionsvermögen schulen?
Auf jeden Fall. Wir machen z. B. für unsere Notärzte, die ja
teilweise mit hohen Geschwindigkeiten unterwegs sind
und dann sehr schnell reagieren müssen, wenn es zu einer
Beeinflussung des Verkehrs kommt, konkrete Schulungen.
In vielen dieser Schulungen geht es nicht nur darum, dass
die Reaktionszeit beeinflusst wird, sondern es geht eigent-
lich darum, die Empfindung für mögliche Gefahrensitua-
tionen zu schärfen, den Betreffenden zu sensibilisieren für

mögliche Geschehnisse in der Umwelt, die dann zu einer
plötzlichen Reaktion des Fahrers führen müssen. Also man
kann sehr wohl durch eine solche Sensibilisierung auch
trainieren, auf Situationen im Verkehr schneller reagieren
zu können. Dazu braucht man erfahrene Trainer, die dieses
vermitteln. Und dafür sind ja Fahrsicherheitstrainings ge-
dacht und das ist auch etwas, was von unserer Seite abso-
lut befürwortet, sogar gefordert wird.

Mit welcher Maßnahme lassen sich Fahrverhalten und Reaktion trainieren?

-

Die Lösung lautet (Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)
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Mit diesem Fax bestellen wir

kostenlose Sonderdrucke des SicherheitsPartners 6/2006

BGF online:
www.bgf.de

Fax-Bestellung an
040-39 80 10 40
GSV GmbH, Postfach 50 02 29, 22702 Hamburg

Datenschutzvereinbarung: Mit der Übermittlung meiner Adressdaten an das von der BGF beauftragte
Versandunternehmen GSV GmbH erkläre ich mich einverstanden. Die Adressdaten dienen ausschließlich dem
einmaligen Versand. Eine Weitergabe der Daten an Dritte ist untersagt.

FIRMENNAME

ZU HÄNDEN

STRASSE

POSTFACH

ORT

DATUM UNTERSCHRIFT

6/2006

Sicherheits-Check für Fahrschulen
Mitgliedsunternehmen der BGF erhalten bis zu 3 Exemplare kostenfrei,
jedes weitere Exemplar kostet 5 Euro und für Nicht-Mitglieder jedes Exemplar
6 Euro plus MwSt. und Versandkosten

Sicherheits
Partner

BGI 800 „Sicherungsmaßnahmen bei Pannen-/
Unfallhilfe, Bergungs- und Abschlepparbeiten”
Mitgliedsunternehmen der BGF erhalten bis zu 3 Exemplare kostenfrei,
jedes weitere Exemplar kostet 1 Euro plus MwSt. und Versandkosten


